
 

 

 

   
  

Bundesministerium 
für Landesverteidigung 

und Sport 
Fremdlegislative und Internationales Recht 

 Sachbearbeiter: 
VB Dr. Harald KODADA, LL.M. 
Tel: 050201/1021630 
E-Mail: fleg@bmlvs.gv.at  

GZ S91045/33-FLeg/2011 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über medizinische Assistenzberu-
fe (MAB-Gesetz) erlassen und das MTF-SHD-G, das Ausbildungsvorbehaltsgesetz, das 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bildungsdokumentationsgesetz und das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert werden; 
Stellungnahme 
 
 
An das 
Präsidium des Nationalrates 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
1014 Wien 
 
 
Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport übermittelt in der Anlage die 
Ressortstellungnahme zu dem vom Bundesministerium für Gesundheit versendeten Ent-
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über medizinische Assistenzbe-
rufe (MABGesetz) erlassen und das MTF-SHD-G, das Ausbildungsvorbehaltsgesetz, 
das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bildungsdokumentationsgesetz und das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden, zur do. Kenntnisnahme. 
 
 

10.05.2011 
Für den Bundesminister: 

i.V. MOSER 
 
 

Beilage 
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 Bundesminister ium 
für Landesverteidigung und Sport 
Fremdlegislative und Internationales Recht 

 Sachbearbeiter: 
VB Dr. Harald KODADA, LL.M. 
Tel: 050201/1021630 
E-Mail:  fleg@bmlvs.gv.at   

GZ S91045/33-FLeg/2011 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über medizinische Assistenzberu-
fe (MAB-Gesetz) erlassen und das MTF-SHD-G, das Ausbildungsvorbehaltsgesetz, das 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bildungsdokumentationsgesetz und das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert werden; 
Stellungnahme 
 
 
An das 
Präsidium des Nationalrates 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
1014 Wien 
 
 
Zu dem mit do. Schreiben vom 23. März 2011, GZ BMG-92257/0013-II/A/2/2010, übermit-
telten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über medizinische As-
sistenzberufe (MAB-Gesetz) erlassen und das MTF-SHD-G, das Ausbildungsvorbe-
haltsgesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bildungsdokumentationsge-
setz und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden, nimmt das Bun-
desministerium für Landesverteidigung und Sport wie folgt Stellung: 
 
 
Gemäß § 17 des vorliegenden Entwurfes darf die Ausübung der medizinischen Assistenzbe-
rufe nur im Dienstverhältnis zu bestimmten Einrichtungen erfolgen. Dies würde im 
ho. Ressortbereich insofern zu Schwierigkeiten führen, da im Bereich des „militärischen 
Sanitätsdienstes“ bzw. des Bundesheeres die Ausübung von medizinischen Assistenzberu-
fen nicht nur im Dienstverhältnis erfolgt. 
 
Es wird daher angeregt, diesbezüglich eine Sonderregelung vorzusehen. So kann beispiels-
weise Laborassistenz im „Normalbetrieb“ durch Grundwehrdienstleistende, bei einem Ein-
satz im Inland zur militärischen Landesverteidigung, zum sicherheitspolizeilichen Assis-
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tenzeinsatz oder Katastrophenassistenzeinsatz in Form eines Einsatzpräsenzdienstes sowie 
bei einem Einsatz im Ausland in Form eines Auslandseinsatzpräsenzdienstes erfolgen. 
 
Deshalb wäre im § 17 beispielsweise der folgende Satz anzufügen: 
 
„Im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport ist die Aus-
übung von medizinischen Assistenzberufen im Rahmen eines Präsenzdienstes gemäß 
§ 19 WG 2001 oder Ausbildungsdienstes gemäß § 37 WG 2001 zulässig.“ 
 
 
Dem Präsidium des Nationalrates wurde eine Ausfertigung dieser Erledigung zugestellt. 
 
 
 

10.05.2011 
Für den Bundesminister: 

i.V. MOSER 
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